
Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme am „Wandermarathon Young & Wild“  
des Schwarzwaldverein Engen / Hegau e.V. 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich – Geltung 
 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für den vom 
Schwarzwaldverein Engen / Hegau e. V. Schwarzwaldstraße 14a, 78234 Engen und des 
jeweils ausrichtenden Ortes (nachfolgend "Veranstalter") durchgeführten Wandermarathon 
Young & Wild und regeln das zwischen den Teilnehmern der Veranstaltung und dem Ver-
anstalter zustande kommende Rechtsverhältnis. 
(2) Sämtliche Erklärungen eines Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter sind an den 
Schwarzwaldverein Engen / Hegau e. V., unter der in Abs. 1 genannten Adresse zu rich-
ten. 
 
§ 2 Teilnahmebedingungen – Sicherheitsmaßnahmen 
 
(1) Startberechtigt ist jeder zwischen 16 Jahren und 30 Jahren, der sämtliche von dem 
Veranstalter in der Veranstaltungsausschreibung für diese Veranstaltung festgelegten Vo-
raussetzungen (Anmeldeformular) erfüllt. Ein ausreichender Trainingszustand und körperli-
che Gesundheit wird vorausgesetzt. Die Veranstaltungsausschreibung wird rechtzeitig 
zum Anmeldestart der Veranstaltung auf der Internetseite des Veranstalters veröffentlicht. 
Der Veranstalter behält sich vor, aus sachlich berechtigten Gründen Änderungen gegen-
über der ursprünglichen Veranstaltungsausschreibung zu erklären, soweit diese nicht be-
rechtigten Interessen der Teilnehmer zuwiderlaufen. Der Veranstalter verpflichtet sich, die 
Teilnehmer über entsprechende Änderungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 
(2) Die Teilnahme ist ein höchstpersönliches Recht und ist nicht übertragbar. 
 
(3) Sämtliche von den Teilnehmern zu beachtenden organisatorischen Maßnahmen gibt 
der Veranstalter den Teilnehmern rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung be-
kannt. Die Bekanntgabe erfolgt dabei entweder auf der Internetseite des Veranstalters, der 
örtlichen Presse oder per E-Mail oder direkt vor Ort am Tag der jeweiligen Veranstaltung. 
 
(4) Den Anweisungen des Veranstalters und seines entsprechend kenntlich gemachten 
Personals sowie des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei jeglichen Zu-
widerhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die Si-
cherheit der übrigen Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den je-
derzeitigen Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von der Veranstaltung auszuspre-
chen. 
 
(5) Rechtlich bindende Erklärungen können gegenüber den Teilnehmern nur von dem hier-
für befugten Personenkreis des Veranstalters, insbesondere von der Veranstaltungsleitung 
vor Ort, abgegeben werden. Die Angehörigen der die Veranstaltung betreuenden medizini-
schen Dienste und sonstiges fachkundiges Personal des ORGA-Teams können bei ent-
sprechenden gesundheitlichen Anzeichen einem Teilnehmer zu dessen eigenem Schutz 
die Teilnahme bzw. Fortsetzung der Teilnahme an der Veranstaltung untersagen. 
 
 
§ 3 Anmeldung - Teilnehmerbeitrag - Zahlungsbedingungen – Rückerstattung 
 
(1) Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmeldeportal Ziel-Zeit. 



(2) Der Veranstalter setzt ein organisatorisches Limit (Zahl der Teilnehmer) fest, dass in 
der Ausschreibung der Veranstaltung oder zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben 
wird. Anmeldungen, die das Limit überschreiten, werden nicht angenommen. Ein Rechts-
anspruch auf die Teilnahme besteht nicht. Der Veranstalter gibt durch die Freischaltung 
des Anmeldeportals Ziel-Zeit auf der Homepage des Schwarzwaldvereins Engen/Hegau 
e.V https://schwarzwaldverein-engen.de/ oder sonstigen Internetplattformen von Partnern 
und Unterstützern, unter Angabe des Ticketpreises sowie der verfügbaren Zahlungsmetho-
den ein Angebot für den Abschluss eines Kaufvertrags ab. Der Teilnehmer nimmt sein An-
gebot für den Abschluss eines Kaufvertrages an, indem er die vollständige Anmeldung 
über das Anmeldeportal von Ziel-Zeit abschließt. Nach Rückbestätigung des Anmeldungs-
wunsches und anschließendem Zahlungseingang erfolgt eine verbindliche Registrierungs-
zusage. Die Startplatzvergabe wird in der Reihenfolge der Anmeldung und des Zahlungs-
einganges vorgenommen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, den Veranstalter zu unterrichten, 
wenn er diese Bestätigungs-E-Mail nicht oder nicht innerhalb von 14 Tagen erhalten hat. 
 
(3) Anmeldungen per Telefon oder sonstige Anmeldungen werden nicht angenommen. 
 
(4) Die Anmeldung erfolgt durch den Anmeldenden auch im Auftrag und mit entsprechen-
der Vollmacht für alle in der Anmeldung aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsver-
pflichtung der Anmeldende wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht. Mit der Anmel-
dung akzeptiert der Teilnehmer diese AGB für sich und - falls er eine Gruppe anmeldet - 
für die gesamte Gruppe. 
 
(5) Tritt ein gemeldeter Teilnehmer nicht zum Start an oder erklärt er vorher seine Nichtteil-
nahme gegenüber dem Veranstalter, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Startgel-
des. 
 
(6) Muss die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt abgesagt oder terminlich verlegt 
werden, so besteht seitens des Teilnehmers kein Anspruch auf Rückerstattung des Teil-
nehmerbetrages und sonstiger Kosten. Dies gilt auch insbesondere für pandemiebedingte 
sowie wetterbedingte Absagen oder Verlegungen. Der Teilnehmer kann eine anteilige Er-
stattung seines Teilnehmerbetrages insoweit verlangen, als er nachweist, dass die dem 
Veranstalter für die Organisation der Veranstaltung entstandenen Kosten geringer als die 
eingenommenen Teilnehmerbeiträge sind. 
 
§ 4 Haftungsausschluss 
 
(1) Die Veranstaltung findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Sollte der Veranstalter 
jedoch auf Grund höherer Gewalt, entsprechender behördlicher Anordnungen oder aus Si-
cherheitsgründen verpflichtet sein, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadensersatzpflicht des Veranstal-
ters gegenüber dem Teilnehmer, es sei denn, die Absage einer Veranstaltung erfolgt auf 
Grund vom Veranstalter zu vertretender grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes. Gleiches gilt 
für den Abbruch einer Veranstaltung. 
 
(2) Der Veranstalter haftet uneingeschränkt aus jedem Rechtsgrund, bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und auf Grund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaft-
gesetz. 
 
(3) Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haf-
tung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht nach 
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vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflich-
ten, die der Vertrag dem Veranstalter nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertrags-
zwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. 
 
(4) Im Übrigen ist eine Haftung des Veranstalters ausgeschlossen. 
 
(5) Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Veran-
stalters für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 
 
(6) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken der Teilnehmer 
im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung. Es obliegt dem Teilnehmer, 
seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr 
und Risiko. Für Verletzungen, die durch andere Teilnehmer oder außenstehende Dritte 
verursacht werden, haftet der Veranstalter nicht. 
 
(7) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für vom Teilnehmer verwahrte Gegen-
stände; die Haftung des Veranstalters aus grobem Auswahlverschulden bleibt unberührt. 
 
§ 5 Datenerhebung und -verwertung; Nutzungsrechte 
 
(1) Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben über persönliche oder sachliche Ver-
hältnisse eines bestimmten oder bestimmbaren Teilnehmers enthalten. Dazu zählen bei-
spielsweise der Name, die E-Mail-Adresse, die Wohnadresse, das Geschlecht, das Ge-
burtsdatum, die Telefonnummer oder auch das Alter. 
 
(2) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen Daten werden 
gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung, ein-
schließlich des Zwecks der medizinischen Betreuung des Teilnehmers, verarbeitet. Dies 
gilt insbesondere für die zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten (§ 28 Bundesdaten-
schutzgesetz). Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung der Da-
ten zu diesem Zweck ein. 
 
(3) Die gemäß Abs. 1 gespeicherten personenbezogenen Daten können auch zum Zwe-
cke der Zusendung von Fotos des Teilnehmers auf der Strecke und beim Zieleinlauf u. U. 
an einen kommerziellen Fotodienstleister weitergegeben werden. Mit der Anmeldung wil-
ligt der Teilnehmer in eine Speicherung und Weitergabe der Daten zu diesem Zweck 
ein. Hiermit erklärt der Teilnehmer jedoch nicht zugleich, dass er ein solches Foto kaufen 
möchte. 
 
(4) Dem Teilnehmer ist bekannt, dass von der Veranstaltung durch den Veranstalter oder 
durch von diesem beauftragte Dritte Film- und Fotoaufnahmen sowie Interviews mit Teil-
nehmern angefertigt werden können. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Ver-
anstaltung durch eine Berichterstattung in Radio, Fernsehen, Printmedien und Internet öf-
fentlich bekannt zu machen sowie Film- und Fotoaufnahmen der Veranstaltung für eigene 
Presseveröffentlichungen, PR- und Werbezwecke zu nutzen. Der Teilnehmer erklärt sich 
damit einverstanden, während seiner Teilnahme an der Veranstaltung gefilmt, foto-
grafiert, interviewt und/oder auf sonstige Weise abgebildet oder dargestellt zu wer-
den. Insoweit räumt der Teilnehmer dem Veranstalter unentgeltlich die Nutzungsrechte an 
der Abbildung seiner Person und seiner Stimme ausschließlich sowie räumlich, zeitlich 
und inhaltlich unbeschränkt für die oben genannten Zwecke ein. Von der 



Rechtseinräumung erfasst ist insbesondere auch das Recht zur Bearbeitung der Film- und 
Fotoaufnahmen in jeglicher Weise sowie zur Übertragung der Nutzungsrechte auf Dritte. 
 
(5) Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter unwiderruflich das Recht ein, ihn im Rahmen 
einer Berichterstattung oder einer sonstigen Verwendung der Film- und Fotoaufnahmen 
mit Vor- und Zunamen sowie mit Alter und Wohnort zu nennen und seinen Namen schrift-
lich wahrnehmbar zu machen. 
 
(6) Es werden Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, Gruppe des Teilnehmers zur 
Darstellung von Teilnehmerlisten in allen relevanten, die Veranstaltung begleitenden, Me-
dien (sowie auf den Internetseiten des Veranstalters) ggf. abgedruckt bzw. veröffentlicht. 
Mit der Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine Speicherung und Verwertung der 
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein. 
 
(7) Der Teilnehmer erhält alle veranstaltungsrelevanten Informationen auf der Homepage 
https://schwarzwaldverein-engen.de/ oder per E-Mail, insofern er bei der Anmeldung eine 
E-Mail-Adresse angegeben hat. Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse willigt der Teil-
nehmer in eine Speicherung und Verwertung der E-Mail-Adresse zu diesem Zweck 
ein. Dies beinhaltet auch Informationen seitens der Veranstaltungspartner.  
 
An wen werden Ihre Daten weitergegeben? 
 
Außer wie in § 5 beschrieben, verkaufen, verleasen und vermieten wir Ihre personenbezo-
genen Informationen nicht an Dritte, es sei denn, Sie haben hierzu Ihr Einverständnis ge-
geben. 
Es werden die Dienste von Dienstanbietern und Lieferanten in Anspruch genommen, um 
komplette Produkte, Dienste und Kundenlösungen zu liefern und zur Unterstützung bei 
Marketing- und Kommunikationsinitiativen. Dienstanbieter sind vertraglich dazu verpflich-
tet, die ihnen im Auftrag anvertrauten Informationen vertraulich zu behandeln und für keine 
anderen Zwecke außer für die für den Veranstalter geleisteten Dienste zu verwenden. So-
weit Dritte als Auftragsdatenverarbeiter tätig werden, wird der Veranstalter den Umgang 
mit den personenbezogenen Daten insbesondere nach § 11 BDSG notwendig schriftlich 
vereinbaren. 
 
Außer in den, in diesen AGB, beschriebenen Fällen werden Ihre personenbezogenen In-
formationen nicht ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung an Dritte weitergegeben, es sei 
denn für folgende Zwecke: 

• In Antwort auf rechtmäßige Informationsanfragen durch polizeiliche oder staatliche 
Behörden. 

• Im Rahmen der Befolgung von Gesetzen, Vorschriften, Vorladungen oder gerichtli-
chen Verfügungen. 

• Zur Verhinderung von Betrug oder zur Durchsetzung bzw. zum Schutz der Rechte 
und des Eigentums des Veranstalters und seiner Tochtergesellschaften. 

• Zum Schutz der persönlichen Sicherheit von Mitarbeitern. 
 

§ 6 Einwilligung und Widerruf 
 
Wenn der Teilnehmer seine Einwilligung in die Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung 
seiner personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken (z. B. elektronische Newsletter 
oder Angebotszusendungen) erteilt hat, kann er diese jederzeit ohne Einhaltung einer be-
stimmten Form oder Frist mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Daneben kann er - so-
weit die Daten in gesetzlich zulässigem Rahmen für beispielsweise postalische 
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Marketingmaßnahmen genutzt werden - dieser Nutzung widersprechen. In beiden Fällen 
ist dies bitte an den Schwarzwaldverein Engen / Hegau e. V., Schwarzwaldstr. 14A, 78234 
Engen zu richten. 
 
§ 7 Auskünfte 
 
Der Teilnehmer hat jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über seine gespeicherten Da-
ten zu verlangen. Sollten die Daten unrichtig oder zu Unrecht gespeichert sein, so werden 
diese gern berichtigt, gesperrt oder gelöscht. Der Teilnehmer wird gebeten mitzuteilen, so-
bald sich Änderungen bei den personenbezogenen Daten ergeben haben. Die Auskunfts-
wünsche, Fragen, Beschwerden oder Anregungen zum Thema Datenschutz sind am 
info@hegau24.com zu richten. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen 
 
(1) Ist der Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögens, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus dem Vertragsverhältnis das für Engen zuständige Gericht. 
 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Diese Rechtswahl gilt nur insoweit, 
als dass dadurch nicht zwingende anwendbare Verbraucherschutzvorschriften des Staa-
tes, in dem der Teilnehmer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses seinen willentlichen Auf-
enthalt hat, entzogen werden. 
 
 
Engen, den 14.03.2026  



 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 
Teilnahmebedingungen für den Wandermarathon Young & Wild  

 
Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme am Wandermarathon Young & Wild ein gewisses 
Risiko birgt. Hiermit bestätige ich, dass der Veranstalter des Events für etwaige 
Verletzungen während und als Folge der Wanderung nicht haftbar gemacht werden kann. 
Meine Teilnahme an dieser Sportveranstaltung ist freiwillig.  
 
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ausreichend trainiert habe, 
körperlich gesund bin und keine ärztlichen Einwände gegen eine Teilnahme vorliegen. Ich 
bin damit einverstanden, dass die Streckenposten mich bei instabilen gesundheitlichen 
Verhältnissen aus der Veranstaltung nehmen können und ich diesen Folge zu leisten 
habe.  
 
Bei Nichteinhaltung der angegebenen Zeitlimits breche ich die Wanderung ab und benutze 
das angebotene Shuttle. Auch können mich die Schlussläufer auffordern, das nächste 
verfügbare Shuttle zu nehmen, um den vorgegebenen Zeitrahmen der Wanderung 
einzuhalten.   
 
Die Wanderstrecke des Wandermarathon Young & Wild führt durch das Land-
schaftsschutzgebiet Hegau und grenzt an Naturschutzgebiete und Biotope an, die 
ein besonderer Lebensraum für Pflanzen und Tiere darstellen und besonderem 
Schutz unterliegen. Deshalb sind folgende Verhaltensregeln zwingend einzuhalten: 
 
 

• Die speziell gekennzeichneten Wege dürfen nicht verlassen werden! 

• Alle Pflanzen und Tiere sind geschützt! Pflücken Sie keine Blumen, verfolgen Sie keine 
Tiere. 

• Lauschen Sie der Natur und verzichten Sie auf unnötigen Lärm und lauter Musik.  

• Nehmen Sie Ihren Müll wieder mit. Nur dann können andere Besucher die Schönheit des 
Hegaus genießen.  

• Auf der Strecke wurde für eine ausreichende Nutzung von Toiletten gesorgt. Nehmen Sie 
diese Möglichkeit in Anspruch. Sollten Sie trotzdem mal unterwegs müssen, benutzen Sie 
bitte keine Tempos, da diese unsere Natur belasten. Packen Sie für Notfälle Toiletten-
papier ein. 

• Die Rechte und das Eigentum (z.B. Wiesen, Zäune, Hütten) der Grundbesitzer und 
Bewirtschafter ist zu respektieren.  

• Das strikte Badeverbot am Binninger See ist zwingend einzuhalten. 

• Die Regelungen der Straßenverkehrsordnung sind einzuhalten.  
 

 


